
 

Antrag auf Anmietung des Grillplatzes 
Grundsätzlich ist die Anmietung nur für Mitglieder des MTV Hondelage möglich. Ausnahmen 

bilden die Schule und die Kindergärten in Hondelage.  

Vorrangig werden Genehmigungen für Jugendmannschaften, Mannschaftsfeiern, 

Abteilungsfeste etc. erteilt. Alle weiteren Genehmigungen sind Einzelfallentscheidungen! 

Name und Anschrift des Antragstellers: 

__________________________________________________________________________________ 

Handynummer: _____________________________________________________________________ 

Anmietungswunsch: 

Tag/Uhrzeit: _________________________________________________________________ 

Personenanzahl: ______________________________________________________________ 

Grund der Anmietung: _________________________________________________________ 

Mietbedingungen: 

▪ Die Anmietung ist kostenpflichtig, sie beträgt pro Anmietung 25,00 €. 

▪ Es ist eine Kaution von 50,00 € zu hinterlegen. 

▪ Pro 25 Personen muss zur Müllentsorgung ein Müllsack der Fa. ALBA (städtischer Müllsack) 

für 5,00 € gekauft und genutzt werden. Die sorgfältig verschlossenen Müllsäcke können zu 

den Mülltonnen des Vereins gestellt werden. 

▪ Der Gesamtbetrag (Miete, Kaution und Kauf der Müllsäcke) ist bei den Platzwarten vor der 

Schlüsselübergabe in bar zu entrichten. Die Kaution wird nach Abnahme des Platzes 

(beanstandungsfreier Zustand!) durch einen Platzwart frühesten bei Schlüsselrückgabe 

zurückgezahlt. 

▪ Der Mieter hat dafür Sorge zu tragen, dass die Sanitäreinrichtungen am Umkleidetrakt des 

Sportplatzes ausnahmslos genutzt werden! 

▪ Die Musik ist ab 22.00 Uhr auf Zimmerlautstärke zu vermindern. Lärmbelästigungen der 

Nachbarschaft haben zu unterbleiben. 

▪ Das Entzünden von Feuer außerhalb eines Grillgerätes (z.B. Feuerkorb, /- tonne) ist verboten! 

Bei Nutzung eines Holzkohlegrills ist Löschwasser in ausreichender Menge bereitzustellen. 

▪ Der Zugang zur Grillhütte hat über den Haupteingang zu erfolgen. Der Nebeneingang darf 

ausschließlich zum Auf- und Abbau und zur Anlieferung genutzt werden. 

▪ Das Betreten der umliegenden Spielfelder (Rasen und Sand) ist untersagt! 

Zustand des Grillplatzes / der Grillhütte bei Anmietung und Rückgabe: 

Die Rasenfläche vor der Grillhütte wird ebenfalls für sportliche Zwecke, auch barfuß, genutzt. 

Zigarettenkippen, Kronkorken, Müll, Glas und Plastik haben hier nichts zu suchen! 

Die Grillhütte und das Inventar, insbesondere die Kühlschränke und Bierzeltgarnituren, sind bei 

Anmietung in einem ordnungsgemäßen, sauberen Zustand.  

Bei Übergabe wird der gleiche Zustand erwartet! Für Schäden haftet der Mieter. 

Die vorstehenden Bedingungen habe ich zur Kenntnis genommen, ich werde auf die Einhaltung 

achten. 

Datum, Unterschrift des Mieters _______________________________________________________ 

 

Genehmigung durch den Vorstand: _____________________________________________________ 


